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Rechtsverordnung

 

über das Landschaftkeschutsgebiet

"Feisternachtbachtal".

von 28, März 1977

„ufgrund des & 14 des Läneespflecsgenetass (LPIIG),von
14.6.1073 (CV3l. &.. 147), zuletzt geändert durch & 14
des 17. Landesgesetzces über die Verwaltungsvereinfachung
im Lande Rheinland-rfalz von 12.11.1974 (GVBl. S. 521), 38.
731-1, wird verordnet:

Ed

Das in & 2 näher bezeichnete und in der beigefügten Karte
gekennzeichnete Gebiet wird zum Landschaftsschutzgebiet
bestimmt. Es trägt die Bezeichnung Landschaftsschutzgebiet
"reisternachtdachtal".

g.2

(m Das Landschaftsschutzgebiet, das etwa 69ha großist,
umfaßt " Teile der Gemarkung Vallender.

(2) Die Grenze des Landschaftsschutzgebietes verläuft wie
folgt:

Von cer östlichen Eirründung des "FFeisternachtweges" in
die L 305 in östlicher Richtung Ger L 309 folgend bis zur
abzweipung des Waldweges "Fedelweg". Von hier in östlicher
Richtung entlang des Fedelveges bis zur Wegegabelung "TFecdel
wege" / "Mittlerer Fedelweg". Dem "Mittleren Pedelwer" fol-
gerd über deu Tiinischlauerkopf in liöhe des topographischen
Funktes 217,C, von hier abknickend nach Sücost, einmüncerc
in den waldweg "Latzerloch" und entlang dieses \ieges in
gerader Verlängerung nach Osten auf die Gemarkungsgrenze
Vellendar/Hillscheid. intlane der Gemarkungsprenze in
nördlicher Richtung bis auf Hihe der Tischteiche an cer
Berber-Nühle. Eier überauert die Grenze den "Feisternacht-
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weg und folgt der Flurgreuze zwischen den Fluren 2 und 3
in der Gemarkung Vallendar in nordwestlicher Richtunz
bis zur Wegeeinmündung an der Tonsrube "Höhrer Löcher".
Von hier entlang des wirtschaftsweges "wWandhofwer" in
sücwestlicher Richtune bis zur !bzweigung des Feläweres

S "Im Reitert" — Gereritung Vallendar, Flur 1, Parz.fr.- .45 -
©. ciesem Feldwer entlener in östlicher Richtung bis zur Flur-

grenze cer Fleren 1 und 3 Cer Gexarkıung Vallendar, entlan
cieser Flurcrenze weiter in östlicher Richtung bis zur
noräöstlichen IUcke der Farzelle Flur 1, Tr. 44. Vor. hier
ertlanrc der Flurgrenze der Flur 1 und 3 und anschließend
cer Flürcrenz‚ce 4 und 3 (eleichzeitir:a Grenze ces
Stacrtialdes Vallendar} Dis zur eüclich n.ccke .cer Farzel
„ms l& in cen. Flur'#. cer Gexarzung.)Vellender (Sehnitt-

na No z').- .. & I. 7punkt der Flurcrense 4 un’ & mit cer Tlur ?).
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- 2.) Das Aufstellen ocer rweitern vn fester oder TehrLearen
Verka ERshenr‚en oder case Drrichten oder Irweitern sonst!
ger gewerblicher Anlaren;
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das Anlegen oder Erweitern von Steindbrüchen, Kies-,
Saud-, Ton- oder Lehngruben sowie somstiger Erlcaufschlüsse;

das erhebliche Veränlern der bisherigen Bodengestalt eurch
Abgraben, Auffüllen ocer aufschütten;

Gas Eerstellen, Beseitigen oder Umgestalten von fließenden
oder stehenden Gewässern (wie Bächen, Seen, Teichen) ein-
schließlich. der Tlerbereiche und Sumpfwiesen;

das ı„rrichten von Tnergiefreileitungen oder sonstigen
ireien Drahktleitungen;

cas Verleger von Leitungen unter der Erdoberfläche zur
VErSOTEUNE mit Wasser, Cas, [l, Elektrizität und Wärme

Tev- und Ausbaumaßnahmen im Straßen- und Viegebau, nit
Ausnahme der Forstwege;

das inleger oder Erweitern von Stellplätzen, Parkplätzen
sowie £port-, Zelt- oder Campingplätzen;

cas Anlegen oder Erweitern von Materiallagerpläötzen
(einschließlich Schrottlagerplätzen und Autofriedhöfen);

das errichten von Kotor sportanlagen;

das Fahren mit oder das Farken von Kraftfehrzeugen aller
Art außerhalb der cenr öffentlichen Verkehr gewicmeten
Straßen und Flätze;

das Reiten auf Fuß- oder gekennzeichneten Wanderwegen
und auf anderen Wegen, die nicht vom Wege-unterhaltungs-
pflichtigen für das Reiten zugelassen sind;

cas Aufstellen von Wohnwagen und Zelten sowie das Lagern
und Zelten auf anderen als den hierfür auspfewiesenen
Tlätzen; ausgenommen ist das Aufstellen von wohn- und
Gerötewaren an saustellen für die Dauer der Zauzeit;

zseseitiren oder Bcschädiren bedeutsamer Lanlschafts-
tandteile, wie Eecken, 5#ume oder anderer Gehölze
"ie Teiche oder Türpel, Rohr- und Riechestnde und
Isen, die zur üöteicerung ces Erholungswertes der Ieanc-
halt beitragen ocer im Interesse eines ausgewogenen
nischrftekeusheltes Irhaltunc verdienen;
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case Rocdern von Wald;

das Aufforsten von Tlächen, cie bisher nicht nit
vestockt warer;

cas „ufstellen ocer »rtringen von iI’skaten, Zild- und
Schrifttafleln occr Insesriiter; auspenormen eine Orts-
hinrweiseschilicr sowie ierkierungern und Dezeicununcen
von Wanderveren;
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(3)

(1)
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2C.) Eandlungen, Cie die Ruhe cer Natur oder den Katurcenuf
rcCurch LErm oder auf andere Weise stören.

Die Cenehkrigung nach Abs. 1 kann nur versart werden, wenn die
lafrzahme der Schutzzweck (E 3) zuwiderläuft und eine Feein-
träöchtigung ces Schutzzwecks nicht durch Bedingungen oder Auf-
lagen verhütet oder ausgeglichen werden kann. Das gleiche gilt,
wern ein plauerischer Tachweis für im Einzelfall er’crcerliche
Verhütunzs- oder Ausfleichsmaßnahmen nickt erbracht wirc. Die
Genehrirung gilt als erteilt, wenn für eine in Abs. 1 genannte
Haßnaknme von überörtlicher Bedeutung in einen raunplanerischen
Verfahren nach Ü 18 des Landesplanunssgesetzes im Einvernehmen
zit der Landespflesgebehörde die [Übereinstimmung mit den Zielen
der Raumordnung und Landesplanung festgestellt oder Ciese \ber-
einstimmung von cer Berücksichtigung landespflegerischer auf-
lagen oder Bedingungen abhängig gemacht worden ist.

In der Fällen des Abs. 1 Er. 16 u. 17 tritt au die Stelle der
Genehrigung der Landespflegebehörde deren Zustimmung gegenüber
der Forstbehörde, soweit diese eine Umwanälungsgenehmigung oder
eine äufforstungsgenehrigung erteilt oder eine Aufforstung anor
net (85 12 u. 14 Lancesforstgesetz). wird die Zustimmung der
Landespflegebehörde nicht erteilt, so teiltdiese ihre ZIntschei-
Gung den Antragsteller mit.

85

Die Genehrigung nach € 4 Abs. 1 wird von der Unteren leandes-
pflerebehörde erteilt. Ist für die NKaßnahme auch nach anderen
Vorschriften eine Zulassung (Flanfeststellung, Genchrigung,
Erlaubris, Bewilligung oder Befreiung) durch eine andere
Behörde erforderlich, so ist Güie cieser Behörde pfleichpeorcnete
Landespflegebehörde Genehrigungsbehörde.

Die Genehmigung kann unter Bedingungen oder Auflagen, befristet
oder unter Vorbehalt des Widerrufs erteilt wercen.

86

(1) £ 4 ist nicht anzuwenden avf

1. die ordnungsgemäße Iutzung eines Grundstücks durch äAcker-
bau, Grünlaucbewirtschaftung, Gartenbau, Obstbau, Sorder-
Kulturen, Waldwirtschaft einschließlich des Wirtschafts-
wegebaues; (dazu gehört auch die Errichtung von Weidezäunen
und -tränken, forstlichen Kulturzäunen sowie Waldarbeiter-
schutzhütten); -

rc
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2. die ordnungsgeräße Ausübung der Jagd und die ordnungsceeräße
‚Lutzung der Fischerei; ausgenommen ist die Srrichtung von
vagd- und Fischereihütten;

3. die Errichtung öffentlicher \Wasserversorgungs- und Abwasser-
beseitigungsanlagen; Einfriedung der Zone I von Wasserschutz-
gebieten und baulichen Anlagen der Wasserversorgung unÖ £b-
wasserbeseitiguns sowie ‚sie"Unterhaltung der GewäSSEerT;

4. Faßnahrenaanlagen, die für die Betriebsführunr
der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost er’cor-
derlich sind;

5. HEafnahren der wasser- und Schiffahrtsverwaltung und der Ver-
kehrssicherheit Cienence liafnahmen der Straßenverwaltung;

soweit sie nicht dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

8 4 ist nicht anzuwenden auf die von der Lamdespflepgebehördeo

anreordneten oder pebillirten laudespflegerischen haßnahmen
cdcer Erholungseinrichtungen.

7

c
xCrenungswicärig im Sinne des 5) 35 abs. 2 ür. 1 des Landespflege-

gesetzes handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehri-
gung entgegen
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Abs. I ir. 1 bauliche inlagen aller Art, auch solche
ie keiner Baugenehmigung ocer Bauanzeige bedürfen, mit Aus-
nahme von Wildfütterungsanlagen und gegendüblichen, lanc-
schaftsangepaßten, offenen Hochsitzen errichtet oder erweitert,

& 4 Abs. 1 Ir. 2 feste oder fahrbare Verkaufsstände aufstellt'oe

‚oder erweitert oder sonstige gewerbliche änlaren errichtet
ocer erweitert,

& 4 Abs. 1 Er. 3 Steinbrüche, Kies-, Sand-, Ton- oder Lehr-
eruben sowie sonstige Erdaufschlüsse anlegt ocer erweitert,

E 4 Abs. 1 Ir. 4 die bisherige FTodengestalt durch Äbrraten,
Auffüllen ocer Aufschütten erheblich verändert,

Ü 4 Abs. 1Er. 5 ein Gewässer herstellt, beseitigt ocer
uncestaltet oder cie BUNDTWASSEN ocer die Ufer eines Gewässers
verändert,

Eh äbs. 1Ir. 6 Trerpiefreileitungen oder sonstire {reie
Trahtleitunpen eerrichtet,



 

7.)
;

14.)

15.)

20.)
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-© 4 abs. 1 Kr. 7 Teitungen unter der Erdoberfläche zur
Versorzung rit llasser, Ges, [l, Elektrizität oder \örze
verlert, :

1 Ass. 1 Ir. &E Teu- oder Zusbauzafnahmen im Strafcn-
aund Wegebau äurchfükrt, rit Ausnahme der Forstwege

c
n

4 Abs. 1ür. © Stellplätze, Farkmlätze sowie Spyart-’ 4 9’

elt- oder Campinzplätze arlert oder erweitert,t
i
e
n

5 4 Abs. 1 Ir. 1C Hateriallacerplätze (einschließlichu
Schrottlagserplötzen und Autofriechöfen) anlegt ocer erwei-
tert,

c
n 4 Kos. 1 Er. 11 Eotorsportanlaren erricktet oder erweitert,

© 4 Abs. 1 Ir. 12. auferhaldb der den öffentlichen Verkehr
nagewicnmeten Strafen und Flätze mit Kraftfahrzeugen aller

Art fährt oder parkt,

E 4 Aos. 1 Er. 13 auf Fuß- oder gekennzeichneten Wanderwegen
ccer auf auceren „egen, die nicht vom Wepgeunterhaltungspflich-
tigen für das Reiten zugelassen sind, reitet,

Eu Abs. 1 Ir. 14 auf anderen als den hierfür behördlich
zucrelassenen Flätsen lagert oder zeltet oder “ohnwagen auf-
stellt; ausgenommen ist das Aufstellen von wWohn- unc Geräte-
waren an Baustellen für Gcie Dauer der Bauzeit,

& 4 Abs. 1 ür. 15. bedeutsane Laneschaftsbestauiteile wie
Hecken, BEuze oder andere Gehölze, wie Teiche oder Tünmpel,
Rohr- unös Riedbestände und Felsen, beseitigt oder beschädigt.

c
2 4 abs. 1Xr. 1€C Wald rocet,

E 4 abs. 1 Nr. 17 Flächen aufforstet, die bisher nicht mit
walc bestockt waren,

E 4 Aöos 1XKr. 1 Linfriedungen jegl. Art errichtet oder
erweitert,

E 4 Ans. 1 Ur. 15 Tlakate, 3ild- und Schrifttafeln auf-
stellt oder Inschriften aröbringt, nit Ausnahme von Crts-
hinrweisschilderr sowie larkierungen und Bezcichnungen von
„anderieren.

© 4 Abs. 1 Ir. 2C Haxdlungen vornimmt, die die Ruhe der
Tatur oder der KaturgenußS durchLärm oder auf audere \eise
stören. .
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Diese Veroränuns tritt einen Tag nach der Veröffentlichung
in Staatsanzeiger in Kraft.

aeMan 177
Ecblenz,-den - suencsesscereene. ne

Kreisverwaltung Mayen-Koblenz
- Untere Landespflegebehörde-



 


